
 
Kleine Anfrage 
Gerhard Bärsch (AfD), Volker Richter (AfD), Arno Enners (AfD),  
Sandra Weegels (AfD), Robert Lambrou (AfD), Heiko Scholz (AfD) und  
Pascal Schleich (AfD) vom 06.03.2024 
Inobhutnahmen von Kindern durch die Jugendämter in Hessen 
und  
Antwort  
Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Einige Familien bedürfen der staatlichen Unterstützung durch Beratung und Hilfe bei der Erziehung. Nur in 
äußersten Ausnahmefällen sollte es zu Inobhutnahmen von Kindern durch das Jugendamt kommen. Die Anzahl 
der Inobhutnahmen ist seit 1995 von 23.432 Kindern bis 2018 auf 52.590 Kinder bzw. um 124 % gestiegen. 
Bis 2019 haben sich die Ausgaben dafür von ca. 15 Mrd. € (1995) auf 50,6 Mrd. € vervielfacht. In Extrem-
fällen musste sogar die „übermäßige Liebe der Mutter“ als Entzugsgrund herhalten. Nach Angaben der  
Landesregierung wurden 2021 in Hessen 3.340 Kinder in Obhut genommen. Damit sei die Zahl gegenüber den 
Vorjahren leicht gesunken. Im Jahre 2022 ist eine Steigerung der Fallzahlen festzustellen, im Bereich der  
regulären Inobhutnahmen um 150 Fälle gegenüber 2021. Inzwischen gibt es auch Modelle, Inobhutnahmen zu 
vermeiden, wie z. B. durch die sogenannte „sozialraumorientierte Jugendhilfe“. 
 
Vorbemerkung Ministerin für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales: 
Die Angaben in der Vorbemerkung der Fragesteller sind teils auf Grundlage der amtlichen  
Statistik nicht nachvollziehbar und werden daher im Folgenden richtiggestellt: Die Anzahl der 
regulären Inobhutnahmen in Deutschland ist von 23.432 Kindern (1995) auf 46.205 Kinder (2018) 
und somit um 98 % gestiegen. Bis 2019 haben sich die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung 
und Inobhutnahmen bundesweit von ca. 3,8 Mrd. € (1995) auf 13 Mrd. € gut verdreifacht. Im 
Jahr 2021 wurden in Hessen regulär 3.340 Kinder in Obhut genommen. Damit sank die Zahl 
gegenüber den Vorjahren leicht. Im Jahre 2022 ist eine Steigerung der Fallzahlen im Bereich der 
regulären Inobhutnahmen um 770 Fälle gegenüber dem Vorjahr festzustellen. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit 
dem Chef der Staatskanzlei und der Ministerin für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und 
Pflege wie folgt: 
 
 
Frage 1 Wie viele Kinder wurden 2023 durch die Jugendämter in Obhut genommen? Bitte aufschlüsseln 

nach Landkreisen und kreisfreien Städten. 
 
Statistische Daten zur Inobhutnahme im Jahr 2023 liegen noch nicht vor. In Anlage 1 sind Daten 
sowohl zur vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII als auch zur „regulären“ Inobhut-
nahme nach § 42 SGB VIII enthalten (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt). Eine vor-
läufige Inobhutnahme wird aufgrund einer unbegleiteten Einreise aus dem Ausland vorge- 
nommen. Dabei wird u. a. das Alter des jungen Flüchtlings überprüft. Sofern die Minderjährig-
keit festgestellt wird, wird dieser junge Mensch nochmals, und zwar „regulär“ (nach § 42 Absatz 
1 Nummer 3 SGB VIII) in Obhut genommen. Daher sind in der Anzahl „regulärer“ Inobhut-
nahmen auch solche von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern enthalten. 
 
 
Frage 2 Welche Kosten sind der öffentlichen Hand dadurch 2023 entstanden? Bitte aufschlüsseln nach Land-

kreisen und kreisfreien Städten. 
 
Für die Jahre 2022 und 2023 liegen noch keine statistischen Daten auf Landesebene vor. Hinweise 
zu den Ausgaben der öffentlichen Träger bis zum Jahr 2021 sind den veröffentlichten Berichten 
des Statistischen Landesamts „Die Kinder und Jugendhilfe in Hessen. Auszahlungen (Ausgaben) 
und Einzahlungen (Einnahmen)“ (K V 6) zu entnehmen. Kosten der Inobhutnahme werden darin 
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nicht gesondert ausgewiesen, sondern sind als Unterposition in der Sammelposition „Hilfe zur 
Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahme“ enthalten. 
 
 
Frage 3 Wie viele Eltern haben in den Jahren 2022 und 2023 freiwillig Leistungen des Jugendamtes nach  

§ 16 SGB VIII in Anspruch genommen? 
 
Auf Landesebene liegen hierzu keine Daten vor. Eine Abfrage bei den kommunalen Gebiets-
körperschaften ist im Rahmen der Antwortfrist nicht möglich. 
 
 
Frage 4 Welche präventiven Maßnahmen haben sich nach Ansicht der Landesregierung am besten bewährt, 

um die Zahl der Inobhutnahmen zu reduzieren? 
 
Es kann im Allgemeinen festgestellt werden, dass die Jugendämter hierfür grundsätzlich das  
gesamte Leistungs- und Angebotsspektrum der Kinder- und Jugendhilfe nutzen. Das SGB VIII 
enthält ein breites Spektrum von Leistungen für junge Menschen und ihre Familien in unter-
schiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen. Hierzu zählen u. a.: 
• Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbildung, Erziehungsberatung, 

Familienerholung) (§ 16 SGB VIII), 
• Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII), 
• Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts 

(§ 18 SGB VIII), 
• Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII), 
• Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII),  
• Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), 
• Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII), 
• Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), 
• Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIIII) sowie 
• Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII). 
 
Das Land Hessen unterstützt die Kommunen z. B. im Bereich des Kinderschutzes. Im Aktionsplan 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt haben sich alle im Kinder-
schutz aktiven Ministerien auf ein umfassendes Gesamtkonzept verständigt. Mit ihm ist ein  
ressortübergreifender Masterplan zur Verbesserung des Schutzes von Minderjährigen vor sexuel-
ler Gewalt und ihrer Folgen beschlossen worden, in dessen Erarbeitung auch die Kommunen 
eingebunden worden sind. 
 
Ein zentraler Baustein des Aktionsplans ist der Ausbau und die Förderung eines hessenweiten 
spezialisierten Beratungsnetzes, mit dem ein niedrigschwelliges, unbürokratisches Hilfsangebot 
für von sexuellem Missbrauch Betroffene für alle gesellschaftlichen Bereiche und Bevölkerungs-
gruppen bereitgestellt werden soll. Zurzeit sind es 45 freie und kommunale Träger, die im Bereich 
der Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt tätig sind. Die Förderung dieses Beratungsnetzes 
erfolgt seit vielen Jahren über die Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer  
Hilfen, Zielbereich 12 „Schutz vor Gewalt und sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen“. Die Fördermittel, die das Land Hessen hierfür zur Verfügung stellt, sind in den ver-
gangenen Jahren auf insgesamt 2.219.000,00 € ausgebaut worden. Hiermit soll die Beratungs- 
und Präventionsarbeit vor Ort stabilisiert und eine Stärkung der Angebote in unterversorgten  
Regionen und für besonders vulnerable Zielgruppen angestrebt werden.  
 
Die landesweite Vernetzung und Kooperation sind im Kinderschutz elementar und werden heute 
als professionsübergreifende Aufgabe verstanden. Um hier Lücken zu schließen und bestehende 
Beratungs- und Präventionsangebote landesweit zu verbinden, wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Paritätischen Hessen in 2021 eine Projektstelle zur Koordinierung der Fachberatung gegen  
sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend eingerichtet. Ziel des Projektes ist es, die vor- 
handenen Angebote aller Träger von Beratungsstellen durch Vernetzung und Fachaustausch zu 
stärken, das Angebot für unterversorgte Regionen sowie schwer erreichbare oder besonders  
vulnerable Zielgruppen zu verbessern und die Professionalisierung des Beratungsangebots in  
Hessen voranzutreiben. 
 
Auch die Angebote und Maßnahmen der Frühen Hilfen sind dem präventiven Kinderschutz zuzu-
ordnen und setzen mit ihren niedrigschwelligen Kernangeboten (wie beispielsweise durch eine 
gesundheitsorientierte Familienbegleitung) an den Bedarfen (junger und werdender) Familien mit 
Kindern von null bis drei Jahren an und unterstützen Eltern somit beim gelingenden Aufwachsen  
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ihrer Kinder. Die hessenweit vorhandenen Netzwerke Früher Hilfen bilden dabei den Ausgangs-
punkt für den Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten und verfolgen u. a. das Ziel eine 
gesundheitsförderliche Lebenswelt für Kinder zu gestalten, indem viele Akteure und Aktivitäten 
vor Ort miteinander verzahnt werden. 
 
Das Land fördert auch das bundesweite Angebot „Nummer gegen Kummer“ sowie die Online-
Jugend- und Elternberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, die neben den von den 
Jugendämtern und freien Trägern bereitgestellten Angeboten (beispielsweise Erziehungs- 
beratungsstellen) niedrigschwellige Beratungszugänge bei Fragen und Problematiken der  
Erziehung und Entwicklung ermöglichen. 
 
 
Frage 5 Welche zusätzlichen Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Zahl der Inobhutnahmen  

möglichst gering zu halten? 
 
Es kann auf die in der Beantwortung der Frage 4 genannten fortlaufend umgesetzten und fort-
entwickelten Maßnahmen verwiesen werden.  
 
 
Frage 6 Bekennt sich die Landesregierung grundsätzlich zu dem Ziel, dass Kinder in ihren Familien bleiben 

und nur in absoluten Ausnahmefällen durch den Staat in Obhut genommen werden sollten? 
 
Aus Sicht der Landesregierung sind die Voraussetzungen einer Inobhutnahme von Kindern und 
Jugendlichen in § 42 SGB VIII in geeigneter Weise geregelt. Diese stellt ein unverzichtbares und 
wirksames Instrumentarium zum Schutz des Kindeswohls und somit zur Gewährleistung des 
Rechts von Kindern und Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit dar. Die Kinder- und  
Jugendhilfe stellt ein breites Spektrum an Leistungen und Angeboten zur Unterstützung der  
elterlichen Erziehungsverantwortung zur Verfügung. Liegt jedoch eine Gefährdung des Kindes-
wohls vor und sind Eltern nicht bereit oder in der Lage die Gefährdung abzuwenden und Hilfen 
des Jugendamts anzunehmen, sind entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls ein-
zuleiten. Es handelt sich um keine Frage der Ausnahme und Regel: Das Kindeswohl ist das ent-
scheidende Kriterium für entsprechende Entscheidungen und Maßnahmen. 
 
 
Frage 7 Wie bewertet die Landesregierung den Ansatz der „sozialraumorientierten Jugendhilfe“? 
 
Der Sozialraum ist eine wesentliche Bezugsgröße der sozialen Arbeit und als Lebensraum  
Ansatzpunkt für Maßnahmen der Sozialpolitik, der Sozialplanung und der Sozialarbeit. Daher 
nehmen auch die gesetzlichen Regelungen zur Jugendhilfe Bezug auf eine sozialräumliche Aus-
gestaltung von Angeboten. Es obliegt den örtlichen Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe, im Rahmen ihrer Gesamt- und Planungsverantwortung zu gewährleisten, dass zur Erfüllung 
der Aufgaben nach dem SGB VIII die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII)  
sollen Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendhilfe durch die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe so geplant werden, dass u. a. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld er-
halten und gepflegt werden können, dass ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und 
aufeinander abgestimmtes Angebot an Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist und dass ein dem 
ermittelten Bedarf entsprechendes Zusammenwirken der Angebote von Jugendhilfeleistungen in 
den Lebens- und Wohnbereichen von jungen Menschen und Familien sichergestellt ist. Mit dem 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz aus dem Jahr 2021 wurde diese sozialräumliche Ausrichtung 
der Jugendhilfe durch den Gesetzgeber konkretisiert. Entsprechend gestaltete Angebote stellen 
aus Sicht der Landesregierung im Rahmen des Gesamtspektrums der Leistungen und Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe wichtige Maßnahmen dar, um die elterliche Erziehungsver- 
antwortung zu unterstützen, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern und das 
Kindeswohl zu schützen. 
 
 
Frage 8 Wie viele als Übergangsmaßnahme durch die Jugendämter in Obhut genommenen Kinder konnten 

in den Jahren 2022 und 2023 wieder ganz oder teilweise zu ihren Familien zurückkehren? 
 
Hierzu liegen auf Landesebene keine Daten vor. Eine Abfrage bei den kommunalen Gebiets-
körperschaften ist im Rahmen der Antwortfrist nicht möglich.  
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Frage 9 Wie viele sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII wurden in den Jahren 2022 und 
2023 gewährt? Bitte aufschlüsseln nach Landkreisen und kreisfreien Städten. 

 
Für das Jahr 2023 liegen noch keine statistischen Daten vor. Daten zu den gewährten Hilfen im 
Jahr 2022 (beendete Hilfen und noch laufenden Hilfen am 31.12.2022) finden sich in Anlage 2 
(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt). 
 
 
Frage 10 Wie viele Inobhutnahmen konnten durch die Gewährung von sozialpädagogischen Familienhilfen 

nach § 31 SGB VIII vermieden werden? 
 
Es liegen hierzu keine Erkenntnisse auf Landesebene vor. Eine Abfrage bei den kommunalen 
Gebietskörperschaften ist im Rahmen der Antwortfrist nicht möglich. 
 
 
Wiesbaden, 23. Mai 2024  

Heike Hofmann 
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